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Ist es arbeits- und sozialversicherungsrechtlich "korrekt" ein Dienstverhältnis während des Krankenstandes einvernehmlich aufzulösen? Vor einiger Zeit behandelte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) wieder zwei Fälle, in denen es genau darum ging.

1. Fall (VwGH vom 14.4.2010, GZ 2007/08/0327)

Ein Dienstgeber meldet einen Arbeiter während eines Krankenstandes von der Sozialversicherung ab. Begründung: Das Beschäftigungsverhältnis sei einvernehmlich aufgelöst worden. Der Dienstnehmer erhält aber die Zusage, dass er "nach der Gesundschreibung durch den Chefarzt" wieder angemeldet werde. Dies erfolgt dann auch tatsächlich so.

Wie sieht es mit der arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Wirksamkeit dieser einvernehmlichen Auflösung während des (entgeltpflichtigen) Krankenstandes aus?

Der VwGH stellte dazu Folgendes fest:
Ein Missbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechts im Sinne des ASVG liegt jedenfalls dann vor, wenn die Gestaltung der rechtlichen Verhältnisse nur mit der Absicht erklärt werden kann, gesetzliche Verpflichtungen zu umgehen.

Die einvernehmliche Auflösung eines Arbeitsverhältnisses stellt grundsätzlich keinen derartigen Missbrauch dar. Handelt es sich dabei doch um eine von mehreren rechtlichen Möglichkeiten, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Es ist weder missbräuchlich noch wirtschaftlich ganz ungewöhnlich, ein Dienstverhältnis statt durch Kündigung durch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu lösen. Ein "Scheingeschäft" kann eine Vereinbarung nur dann sein, wenn es auch ein von den Parteien der Vereinbarung in Wahrheit gewolltes "verdecktes Geschäft" gäbe.

Im vorliegenden Fall aber zeigt die vereinbarte Wiedereinstellung "nach Gesundschreibung durch den Chefarzt", dass die Parteien keineswegs beabsichtigt hatten, das Beschäftigungsverhältnis dauerhaft zu beenden. Der Dienstgeber kann sich dabei auch nicht darauf berufen, dass die Vereinbarung zulässigerweise auf eine Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses für die Dauer der Erkrankung gerichtet gewesen sei. Die mit dieser Vereinbarung (mit Blick auf die Wiedereinstellungszusage) angestrebte, bloß vorübergehende Aufhebung der Hauptpflichten des Beschäftigungsverhältnisses (die einer Karenzierung gleichkommt) hat nämlich keine Grundlage, wenn und solange der Dienstnehmer für die Dauer seiner Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit gar keine Arbeitspflicht hatte. Die denkmöglichen Zwecke einer solchen Vereinbarung reduzieren sich daher bei Betrachtung ihres wahren wirtschaftlichen Gehalts auf eine bloße Abdingung der Entgeltfortzahlungspflicht im Krankheitsfall. Dies ist aber nach den entsprechenden Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG) unzulässig. Die Vereinbarung ist daher nichtig, da sie bei wahrer wirtschaftlicher Betrachtungsweise den Anspruch auf Entgeltfortzahlung des Dienstnehmers ausschließt. Die Pflichtversicherung bleibt (trotz der Auflösungsvereinbarung) weiter bestehen.
2. Fall (VwGH vom 14.4.2010, GZ 2007/08/0040)

Hier wurde das Dienstverhältnis eines Arbeiters ebenfalls während des Krankenstandes einvernehmlich gelöst, wobei allerdings keine Wiedereinstellung vereinbart wurde und eine spätere Wiederbeschäftigung auch nicht mehr erfolgte. In diesem Fall sah der VwGH keinen Hinweis auf ein Schein- bzw. Umgehungsgeschäft, da tatsächlich keine Weiterbeschäftigung des Dienstnehmers nach dem Ende des Krankenstandes vorlag.

Die Sozialversicherung prüft daher vor allem bei „einvernehmlichen Lösungen“ mit Wiedereinstellungszusagen, ob tatsächlich eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgte oder ein Umgehungsgeschäft zwecks Vermeidung der Entgeltfortzahlungspflicht vorliegt.

